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 Veröffentlicht am 20.02.1973

Norm

EO §331 F

Rechtssatz

Der Umstand, daß bei Exekution auf ein bereits verbüchertes Fruchtgenußrecht wegen der damit verbundenen

Grundbuchseintragungen die Erlassung eines zusätzlichen Leistungsverbotes an den Drittschuldner über5üssig ist,

macht dieses Leistungsverbot dann nicht entbehrlich, wenn ein noch unverbücherter Anspruch auf ein

Fruchtgenußrecht in Exekution gezogen wird.
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